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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Weil sich der Ständerat ziemlich knapp dazu entschieden hatte, nicht auf die Vorlage
der SPK-NR für eine Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes einzutreten, musste sich
die grosse Kammer in der Herbstsession 2021 erneut über die Idee eines kostenlosen
Zugangs zu öffentlichen Dokumenten beugen. Eine 18-köpfige Mehrheit der
Kommission empfahl Festhalten am Eintretensentscheid und eine 5-köpfige Minderheit
wollte sich dem Ständerat anschliessen und damit die bisherige Regelung beibehalten,
welche die Erhebung von Gebühren erlaubt. 
In der Regel seien Anfragen kostenlos. Gebühren würden effektiv nur in jenen Fällen
erhoben, in denen die Bereitstellung nachgefragter Dokumente mit hohem Aufwand für
die Verwaltung verbunden ist, führte Andri Silberschmidt (fdp, ZH) in der Ratsdebatte
für die Kommissionsminderheit aus, also etwa in 3 Prozent aller Fälle. Ein
Handlungsbedarf mache die FDP.Liberale-Fraktion aufgrund dieser geringen Zahl nicht
aus. Auch die Mitte-Fraktion – ausgenommen die EVP – sehe nicht ein, weshalb das
bewährte Vorgehen geändert werden soll, erklärte Marianne Binder-Keller (mitte, AG).
In Ausnahmefällen dürfe eine Anfrage durchaus etwas kosten, zumal die Gebühren für
den teilweise hohen Aufwand «wirklich marginal» seien. Auf der anderen Seite
argumentierten die Grüne sowie die Grünliberale Fraktion mit der Transparenz, die nur
dann gegeben sei, wenn alle Dokumente kostenlos zur Verfügung gestellt würden – so
Irène Kälin (gp, AG) und Corina Gredig (glp, ZH) einhellig. Verwundert zeigte sich Nadine
Masshardt (sp, BE) über die Ablehnung des Ständerats, habe doch die SPK-SR der
parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG), auf welche die Vorlage
zurückgeht, noch einstimmig Folge gegeben. Neue Argumente seien in der
Ständeratsdebatte allerdings keine aufgekommen. Das 2004 eingeführte
Öffentlichkeitsprinzip und das Ziel «die Verwaltung bürgerfreundlicher und
zugänglicher» zu machen, könne aber nur gänzlich gebührenfrei umgesetzt werden.
Auch der Bundesrat stehe hinter der Vorlage, liess Karin Keller-Sutter verlauten. Der
Handlungsbedarf sei in der Tat «eher punktuell», aber es könne nicht ausgeschlossen
werden, dass überhöhte Gebühren Gesuchstellende abschrecken könnten. Weil neben
der geschlossenen FDP- und der mehrheitlichen Mitte-Fraktion niemand die
ständerätliche Ablehnung des Vorschlags teilen mochte, entschied sich der Nationalrat
mit 132 zu 47 Stimmen für Festhalten am Eintretensentscheid. Damit ging die Vorlage
zurück an den Ständerat. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2021
MARC BÜHLMANN

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 2

Ohne Diskussion nahm der Nationalrat ein Postulat von Corina Gredig (glp, ZH) an, mit
dem die Zürcherin einen Bericht forderte, der die Personalstrategie im
Aussendepartement untersuchen soll. Der Bildungs- und Arbeitsmarkt sei in den
letzten Jahren wesentlich durchlässiger und flexibler geworden. Unterschiedliche
Berufswege seien kombinierbar, was sowohl mehr Offenheit als auch mehr
Chancengleichheit und eine Verbesserung der Vereinbarkeit mit Familienaufgaben mit
sich bringe. Es sei nicht klar, ob diese Flexibilität auch im EDA möglich sei. Ein Vergleich
mit den Karrieresystemen in der Aussen- und Entwicklungspolitik anderer Länder sowie
der Einbezug der Perspektive von Arbeitnehmenden in den Bericht könnten aufzeigen,
ob die Personalstrategie im EDA einer Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen
bedürfe, so die Begründung des Postulats. 
Die stillschweigende Annahme der Forderung war wohl auch dem Umstand geschuldet,
dass sich das EDA bereit erklärte, die Fragen in einem Bericht zu klären. 3

POSTULAT
DATUM: 30.09.2022
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2023 beugten sich die Räte über die Differenzbereinigung zum
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Das Gesetz schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung
der Bundesverwaltung, indem es vor allem Standards und Interoperabilität festlegt und
dem Bund die Möglichkeit für Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern schafft,
die ähnliche Standards und Plattformen nutzen.

Der Ständerat hatte in der Wintersession 2022 mehrere Differenzen geschaffen und
auch im Nationalrat lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. Einig waren sich die
Fraktionssprechenden darüber, dass Digitalisierung vor allem in der Bundesverwaltung
dringend nötig sei, weil die Schweiz diesbezüglich «nicht einmal im Mittelfeld» liege,
wie etwa Corina Gredig (glp, ZH) für die GLP-Fraktion ausführte. Allerdings brauche es
einheitliche Standards, weshalb sie in einem Minderheitsantrag forderte, die Kantone
und die dezentralen Verwaltungseinheiten zu solchen einheitlichen Standards zu
verpflichten – dies hatte der Ständerat in seiner zweiten Lesung noch abgelehnt. Dieser
Punkt war jedoch im Nationalrat sehr umstritten, Marco Romano (mitte, TI) und Damien
Cottier (fdp, NE) setzten sich im Namen ihrer Fraktionen für eine föderalistische Lösung
ein, während Gerhard Andrey (gp, FR) und Angelo Barrile (sp, ZH) für ihre Fraktionen für
eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Kantons- und
Gemeindeebene gelte, plädierten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte, der
Bundesrat begrüsse den Kompromissvorschlag der SPK-NR, die dezentralen
Verwaltungseinheiten generell dem Gesetz zu unterstellen, der Regierung aber die
Möglichkeit für Ausnahmen zu geben. Bei den Kantonen bevorzuge der Bundesrat den
kooperativen Ansatz, weil eine von den Kantonen nicht mitgetragene Harmonisierung
kaum zielführend sein dürfte. Auch die Kommissionssprechenden Greta Gysin (gp, TI)
und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärten, die SPK-NR würde gerne daran festhalten,
alle Kantone zu verpflichten, sehe aber aufgrund der deutlichen Haltung des Ständerats
in dieser Frage wenig Spielraum. Es sei deshalb in den Augen der Mehrheit der
Kommission vernünftiger, die Kantone auszunehmen. Der Antrag der Minderheit Gredig
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wurde zwar – wie die Fraktionsvoten erwarten liessen – von den geschlossenen
stimmenden Fraktionen der SP, GP und GLP gutgeheissen, diese 80 Stimmen unterlagen
allerdings den 108 Stimmen der drei geschlossen stimmenden bürgerlichen Fraktionen.

Gregor Rutz (svp, ZH) erachtete das Gesetz im Namen der SVP-Fraktion als
«Notlösung», mit dem wenigstens die «schlimmsten Defizite» behoben würden.
Eigentlich bedürfe es aber einer Verfassungsänderung, das Gesetz sei wohl nur knapp
verfassungskonform. Auch aus diesem Grund sei stets die Zustimmung der Kantone zu
verlangen, wenn der Bund mit Gemeinden Projekte plane – stellte er folglich als
Minderheitsantrag. Mit dieser Anhörungspflicht der Kantone zeigte sich die Mehrheit
der SPK-NR jedoch nicht einverstanden: Die bundesrätliche Kompetenz,
Vereinbarungen abzuschliessen, solle nicht eingeschränkt werden und der
Minderheitenantrag Rutz sei entsprechend abzulehnen. Auch hier folgte der Rat mit 107
zu 80 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit. Für die Kommissionsempfehlung
votierten diesmal die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP,
unterstützt von einer Mehrheit der FDP und den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-EVP-
Fraktion.
Mehrere weitere Entscheidungen traf der Rat jeweils ohne Minderheitsantrag. So
erachtete die SPK-NR beispielsweise die explizite Erwähnung von Bedürfnissen
spezifischer Bevölkerungsgruppen als nicht nötig. Bei der Frage zu «Open Source»
hatte die Kommission einen Kompromiss ausgearbeitet: Quellcodes sollen generell
transparent gemacht werden müssen, ausser wenn Drittrechte verletzt würden oder die
Sicherheit in Gefahr sei. Schliesslich schlug die SPK-NR vor, die Verwaltung der
Metadaten einzig beim Bundesamt für Statistik zu belassen. Oppositionslos nahm der
Nationalrat diese nicht bestrittenen Empfehlungen seiner Kommission allesamt an. 

Damit ging die Vorlage mit noch fünf Differenzen an den Ständerat, der diese ebenfalls
in der Frühjahrssession 2023 behandelte. Die SPK-SR schlage vor, bei vier Differenzen
auf den Nationalrat einzuschwenken, berichtete Benedikt Würth (mitte, SG) für die
Kommission. Dem nationalrätlichen Kompromiss zu den dezentralen Einheiten
empfehle die SPK-SR einstimmig zu folgen; auch das Argument des Nationalrats, dass
im Gesetz die gesamte Bevölkerung berücksichtigt sei und es keine explizite Erwähnung
von Minderheitengruppen brauche, habe die gesamte Kommission überzeugt; die vom
Nationalrat formulierte Ausnahmeregel bei der Offenlegung des Quellcodes sei in der
SPK-SR ebenfalls auf einstimmige Unterstützung gestossen; bezüglich der Zuständigkeit
für die Sammlung der Metadaten hätte sich die Kommission zwar mehr Flexibilität
gewünscht, auch hier könne man aber mit der Lösung des Nationalrats gut leben.
Allerdings empfehle die Kommission, am ursprünglichen Entscheid des Ständerats
festzuhalten, dass der Bund bei Vereinbarungen, die er mit Gemeinden abschliesst, die
entsprechenden Kantone anhören müsse. Es wäre stossend, so Würth, wenn ein Kanton
mit seinen Gemeinden digitale Projekte vorantreibe und der Bund mit einzelnen
Gemeinden andere Projekte plane, ohne dass der Kanton dazu etwas sagen könne. Da
es keinen Minderheitsantrag gab, stimmte die kleine Kammer allen
Kommissionsempfehlungen stillschweigend zu.

Damit lag der Ball noch einmal beim Nationalrat. Die Kommission habe nur sehr kurz
getagt, gab Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) zu Protokoll. Sie sei
einstimmig der Meinung, dass man dem Ständerat im letzten Streitpunkt folgen könne:
Die Kommission sei stets der Meinung gewesen, dass der Bund die Kantone anhören
würde, wenn er mit einzelnen Gemeinden Projekte plane – dies hatte auch Bundesrätin
Keller-Sutter betont. Es spreche nichts dagegen, dies explizit ins Gesetz aufzunehmen.
Die grosse Kammer bereinigte diese letzten Differenz schliesslich stillschweigend. 

In den Schlussabstimmungen passierte das Gesetz den Nationalrat mit 183 zu 8
Stimmen (6 Enthaltungen). Die Opposition und die Enthaltungen stammten von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem Gesetz mit 42 zu 0 Stimmen
einstimmig zu. 4
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Parlamentsorganisation

Weil der Bundesrat dem Parlament die dringlichen Notkredite zur nachträglichen
Genehmigung unterbreiten wollte, beraumte die Regierung im Frühling 2020 eine
ausserordentliche Session zur «Bewältigung der Corona-Krise» ein. Am 25. März
beantragte dann auch die dafür nötige Mehrheit des Ständerats eine ausserordentliche
Session, damit nicht nur alleine über die Notkredite, sondern auch über weitere Fragen
beraten werden konnte. Die Einberufung der ausserordentlichen Session behagte laut
Presse nicht allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern – vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Entscheidung kritisiert, da ja bis zum 19. April eigentlich ein
Versammlungsverbot gelte. Der Bundesrat war allerdings der Meinung, dass eine Session
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen möglich sein müsse. Da die Frühjahrssession
am 15. März 2020 vor allem auch deshalb abgebrochen worden war, weil Social
Distancing im Parlamentsgebäude und den Ratssälen praktisch nicht möglich ist,
musste für die Durchführung der ausserordentlichen Session und – wie bald einmal klar
wurde – auch für diejenige der ordentlichen Sommersession geeignetere Räume
gefunden werden. 

Hauptanforderung an die alternativen Räumlichkeiten war vor allem eine genügende
Grösse. Das von einigen Seiten geforderte digitale Parlament war zwar nicht undenkbar,
das Parlamentsgesetz sieht aber eine physische Präsenz vor. Eine Änderung dieser
Regel wäre zwar grundsätzlich möglich, bräuchte aber zuvor einen Beschluss nach
altem Reglement. Reglementarisch festgelegt ist auch, dass eine Parlamentssitzung in
Bern stattfinden muss, wobei bei der Suche nach grösseren Räumlichkeiten vorerst
nicht ganz klar war, ob mit Bern die Stadt inklusive Agglomeration oder sogar der
gesamte Kanton gemeint sei. Der Vorschlag von Damian Müller (fdp, LU), die Session
extra muros in Luzern abzuhalten, hätte also ebenfalls einen vorgängigen Ratsbeschluss
benötigt. Rasch kam dann als naheliegende Option die BernExpo ins Spiel, da die
Messehallen im Osten der Stadt Bern aufgrund der Absagen aller Kongresse und Messen
leer standen. 

Ende März entschied sich die Koordinationskonferenz, die sich aus den Büros der
beiden Räte zusammensetzt, die ausserordentliche Session vom 4. bis zum 7. Mai dort
abzuhalten, wo an diesem Datum in der Regel die Frühlingsmesse BEA stattfindet.
«Statt Tiershows, Riesenrad und Gewerbestände gibt es nun Parlamentsdebatten»,
fasste die NZZ zusammen. In der Zwischenzeit hatten auch jene Kommissionen ihre
Arbeit wieder aufgenommen, die seit dem Sessionsabbruch nicht mehr getagt hatten;
dies war auch im Hinblick auf die ordentliche Sommersession nötig, an welcher die im
Frühjahr aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr behandelten Geschäfte möglichst
rasch abgeschlossen werden sollten. Während die hinsichtlich Anzahl Mitglieder
kleineren Ständeratskommissionen im grössten Sitzungszimmer im Bundeshaus tagten,
trafen sich die grösseren Nationalratskommissionen im Hotel Bellevue in Bern. Erlaubt
wurden auch Kommissionssitzungen per Videokonferenz, wenn sichergestellt wurde,
dass keine Dritten die Beratungen mitverfolgen konnten. Die Verwaltungsdelegation –
ein aus je drei Mitgliedern der beiden Büros bestehendes Gremium – hatte in der
Zwischenzeit die Frage der Entschädigung der Parlamentarier hinsichtlich der
Teilnahme an diesen Sitzungen geregelt.

In der 5'200 Quadratmeter grossen Expo-Halle, in welcher der Nationalrat tagen sollte,
gab es genug Raum, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Für die
Ständerätinnen und Ständeräte war ein Raum im Dachgeschoss der BernExpo
vorgesehen. Die Kosten für die Einrichtung der Infrastruktur (CHF 375'000 für
Abstimmungsanlagen, Aufzeichnung der Debatte, Video-Conferencing etc.) – für
Kopfzerbrechen sorgte insbesondere die elektronische Abstimmungsanlage –, die Miete
(BernExpo: CHF 2.074 Mio.; Hotel Bellevue: CHF 43'200), die Gewährleistung der
Sicherheit und die Hygienemassnahmen (CHF 430'000 für Fedpol, Securitas und
Sanität) sowie für weitere Ausgaben (CHF 200'000 für Personalkosten, Verpflegung)
wurden mit CHF 3.125 Mio. veranschlagt. Diese Summe gab in den Medien zu reden. Der
Tages-Anzeiger kritisierte insbesondere die Miete für die vier Sitzungssäle, die für die
Kommissionssitzungen während der Sessionen in der BernExpo zusätzlich gemietet
werden sollten, da diese rund CHF 90'000 pro Tag kosten würden – wesentlich mehr als
die Bellevue-Säle, die aber für die Session nicht mehr benutzt werden sollten.

Für die Sitzungen in den Expohallen mussten die Geschäftsreglemente für National-
und Ständerat angepasst werden. Entschieden wurde zudem, dass möglichst auf Papier
verzichtet werden und das Tragen von Masken erlaubt werden sollte. Nicht weiter
verfolgt wurde laut einer Medienmitteilung der Verwaltungsdelegation hingegen die

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.05.2020
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Idee einer separaten Infrastruktur für vulnerable Personen. Keinen Zutritt sollten
Besucherinnen und Besucher, persönliche Mitarbeitende und Lobbyistinnen und
Lobbyisten erhalten. Medienschaffende erhielten lediglich eingeschränkten Zugang,
wobei bei Interviews die Distanzregel eingehalten werden musste. Im Gegensatz zur
Frühjahrssession wurde diesmal Kritik von Lobbyverbänden laut.
In den Medien wurde vermutet, dass der Ratsbetrieb wohl vor allem leiser werden
würde – die Distanz von 2 Metern verunmögliche Gespräche zwischen Sitznachbarinnen
und -nachbarn sowie Gespräche von Gruppen – und angesichts der schlichten
Betonräume unter Neonlicht mit weniger Pathos auskommen müsse als im prunkvollen
Bundeshaus. 

In der Tat wurden die mit einer von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
vorgetragenen Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie eröffneten Beratungen
von einigen Medien als «gewöhnungsbedürftig» bezeichnet. Als «Mischung aus Kaserne
und Einkaufszentrum» beschrieb Corina Gredig (glp, ZH) die Räumlichkeiten. Christian
Levrat (sp, FR) sprach angesichts des fehlenden Tageslichts gar von «DDR-Stimmung».
Um den Überblick zu behalten, griff Sandra Sollberger (svp, BL) gar zum Feldstecher.
Masken wurden hingegen kaum benutzt – auch von Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) nur sporadisch, nachdem die SVP-Politikerin in der Frühjahrssession 2020 mit dem
Tragen einer Maske von sich reden gemacht hatte. Die drei Rednerpulte wurden nach
jedem Votum gereinigt. 
Zu schreiben gab in den Medien vor allem, dass sich einige Parlamentsmitglieder an
einem Abend im Restaurant im Messekomplex getroffen hätten. Dass dabei die Zwei-
Meter-Regel eingehalten worden sei, «darf mit Fug und Recht bezweifelt werden»,
berichtete der Blick. Die «illegale Party» (Tages-Anzeiger) zeige aber vor allem auch auf,
wie schwierig es sei, Abstandsregeln im politischen Alltag einzuhalten, wenn etwa alle
Parlamentsmitglieder nach einer Sitzung aus dem Messegelände strömten,
beschwichtigten einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Medien.

Bereits am 1. Mai hatte die Verwaltungsdelegation entschieden, dass auch die
ordentliche Sommersession in den Räumen der BernExpo durchgeführt werden solle.
Ein Vergleich der Kosten mit anderen möglichen Standorten hatte gezeigt, dass in Bern
vor allem die Aufwendungen für Sicherheit und Logistik weniger stark ins Gewicht
fielen: Die Kosten für die ordentliche Sommersession in der BernExpo wurden auf CHF
3.84 Mio veranschlagt. Zudem könne man in der ausserordentlichen Session im Mai
Abläufe testen, die dann in der Sommersession weitergeführt werden könnten. Für die
Herbstsession erhoffe man sich aber dann eine Rückkehr ins Bundeshaus. 5

Während zwischen 1974 und 1997 im Schnitt rund 680 parlamentarische Vorstösse pro
Jahr eingereicht worden seien, seien es im Jahr 2020 total 1'936 und im Jahr 2021
deren 1'897 gewesen – die rund 1'200 Fragen pro Jahr nicht eingerechnet, erklärte
Fabio Regazzi (mitte, TI) in der Begründung einer im Juni 2022 eingereichten
parlamentarischen Initiative. Diese Zahl sei auch deshalb «beängstigend», weil
Vorstösse Kosten verursachten, etwa für die Bearbeitung durch die Verwaltung, aber
auch, wenn etwa Expertinnen und Experten zur Beantwortung eines Postulats einen
Bericht verfassten. Aufgrund einer Interpellation Spuhler (svp, TG; Ip. 07.3176) seien
diese Kosten pro Vorstoss einst auf CHF 6'120 veranschlagt worden; in der Zwischenzeit
dürften sie gestiegen sein. Der Bundesrat stelle sich zwar bei entsprechenden
Vorstössen auf den Standpunkt, dass es unverhältnismässig sei, die Kosten von
parlamentarischen Vorstössen auszuweisen, jedes KMU müsse aber Zeit und Aufwand
im Vorfeld eines Projektes für die Offertstellung schätzen. Dies könne man daher auch
von der Verwaltung im Vorfeld von Vorstössen verlangen, argumentierte Regazzi, was er
mit seiner parlamentarischen Initiative denn auch tat. 
In der Ratsdebatte während der Frühjahrssession 2023, die nötig geworden war, weil
die SPK-NR der parlamentarischen Initiative mit 13 zu 11 Stimmen (1 Enthaltung) keine
Folge gegeben hatte, fügte Regazzi das Beispiel seines Heimatkantons an, der eine
solche Kosteneinschätzung für Vorstösse vornehme; wenn dies für den Kanton Tessin
möglich sei, müsse dies auch für die Bundesverwaltung gelingen. Zudem könne mit dem
Wissen über die Kosten, die letztlich die Steuerzahlenden berappen müssten, im
Parlament einfacher entschieden werden, ob sich die Investition lohne, ein Vorstoss
also angenommen werden solle oder nicht. Letztlich gehe es ihm mit seinem Vorschlag
auch um eine Sensibilisierung: Parlamentsmitglieder müssten sich bewusster werden,
dass Vorstösse Kosten verursachen. Dies solle auch dazu führen, dass weniger
Vorstösse eingereicht würden, so der Initiant. 
Die Mehrheit der SPK-NR habe das Setzen eines «Preisschildes» unter jeden Vorstoss
aus verschiedenen Gründen als nicht zielführend erachtet, argumentierten Greta Gysin
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(gp, TI) und Corina Gredig (glp, ZH): In den zwei Kantonen, in denen diese Massnahme
eingeführt worden sei (TI, AG), habe sich der erhoffte Rückgang der Zahl der Vorstösse
nicht gezeigt; fundierte Antworten aus der Verwaltung hätten ihren Preis und es helfe
letztlich niemandem, wenn Kostendruck entstehe und sich die Qualität der Arbeit der
Verwaltung dadurch verringere. Die «Balance zwischen Parlament und Verwaltung»
würde zudem zugunsten der Verwaltung aus dem Gleichgewicht geraten, wenn das
Preisschild nicht nur an einen Vorstoss, sondern indirekt auch an ein
Parlamentsmitglied geheftet werden könne. Letztlich liessen sich Demokratie und die
Ausübung der Parlamentsrechte nicht mit finanziellen Kriterien messen, weshalb die
SPK-NR empfehle, der Initiative keine Folge zu geben. 
Gregor Rutz (svp, ZH) ergriff das Wort für die starke Kommissionsminderheit. Er habe
bei der Diskussion um die parlamentarische Initiative bemerkt, dass die
Bundesangestellten nicht aufschrieben, für welche Projekte sie wie viel Zeit benötigten.
Dies müsse sich dringend ändern. Zudem sei das von der Mehrheit der SPK-NR
vorgebrachte Argument, die parlamentarischen Rechte würden eingeschränkt, wenn die
Kosten für Vorstösse ausgewiesen würden, «absurd». Auch Diana Gutjahr (svp, TG), die
kurz vor der Behandlung der Initiative Regazzi mit einem ähnlichen Vorstoss gescheitert
war, wollte in der Folge wissen, was die Kommission davon halte, dass in der Verwaltung
keine Stundenerfassung bestehe. Kommissionssprecherin Gredig erklärte, dass es im
Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo mehrere Offerten eingeholt werden könnten, in
Bundesbern nur eine Verwaltung gebe, die genau jene Arbeit verrichte, die für einen
Vorstoss nötig sei.
Mit 98 zu 91 Stimmen folgte der Nationalrat schliesslich seiner Kommission. Eine
knappe Mehrheit der Mitte-EVP-Fraktion, ein Mitglied der FDP-Fraktion und die
geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, GLP und GP lehnten den Vorstoss ab. 6

Volksrechte

Die parlamentarische Initiative von Sibel Arslan (basta, BS) war 2020 trotz gegenteiliger
Empfehlung der SPK-NR von der grossen Kammer knapp mit 98 zu 85 Stimmen
angenommen worden und auch die SPK-SR hatte knapp mit 7 zu 6 Stimmen für
Folgegeben optiert. Statt eine Vorlage auszuarbeiten, hatte sich die SPK-NR dann
allerdings – erneut sehr knapp mit 12 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung und
Stichentscheid ihres Präsidenten Andreas Glarner (svp, AG) – dafür entschieden, den
Vorstoss zur Abschreibung zu beantragen und keinen Erlassentwurf zum aktiven
Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige auszuarbeiten. 
Über diesen Abschreibungsantrag entbrannte in der Frühjahrssession 2022 eine
lebhafte, mit zahlreichen Gegenfragen gespickte Debatte. Auf der einen Seite wurde für
mehr «Vertrauen in die Jugend» plädiert (Corina Gredig, glp, ZH). Die alternde
Gesellschaft müsse mehr junge Menschen einbeziehen, argumentierte Marianne
Binder-Keller (mitte, AG). Politisches Interesse sei keine Frage des Alters und politisch
interessierte Jugendliche dürften nicht gebremst werden, forderte Nadine Masshardt
(sp, BE). Für die Gegenseite gab Andri Silberschmidt (fdp, ZH) seine eigenen
Erfahrungen zum Besten: Es gebe genügend Werkzeuge, um in jungen Jahren auch ohne
Stimm- und Wahlrecht politisch aktiv zu sein. Gleichzeitig kritisierte er die Trennung
von aktivem und passivem Wahlrecht. Es leuchte nicht ein, weshalb man abstimmen
und wählen sollen dürfe, nicht aber selber kandidieren. Weiter argumentierten die
Gegnerinnen und Gegnern, dass man viele Dinge mit 16 noch nicht dürfe, was eben
auch die Vergabe des Stimm- und Wahlrechts in Frage stelle. «Wie soll denn jemand,
der offenbar nicht in der Lage ist, über den Kauf einer Flasche Wodka zu entscheiden,
vernünftig über eine Mehrwertsteuerrevision abstimmen können?», fragte etwa Gregor
Rutz (svp, ZH) rhetorisch. Dagegen wandte Felix Wettstein (gp, SO) ein, dass
Mündigkeits- und Stimmrechtsalter auch bei der Senkung auf 18 Jahre nicht
übereingestimmt hätten (das Mündigkeitsalter lag damals bei 20, heute bei 18 Jahren).
Auch die Frage nach der genauen Altersgrenze wurde debattiert. Auf die wiederum
rhetorische Frage von Samira Marti (sp BL), ob es korrekt sei, dass über 50-jährige
darüber entschieden, wie die Welt in fünfzig Jahren aussehen solle, antwortete
Marianne Binder-Keller (mitte, AG), dass es zur Lösung dieser Problematik wohl ein
«Stimmrechtsalter null» brauchen würde. Am Schluss meldete sich auch Initiantin Sibel
Arslan zu Wort. Eine Abschreibung der Vorlage «wäre eine Ohrfeige für die Jungen». Es
gehe um deren Zukunft und ihr Einbezug stärke den Generationenvertrag – so die
Baslerin.
Die Abstimmung über den Antrag für Abschreibung fiel in der Folge erneut äusserst
knapp aus. Dank einigen Stimmen aus der FDP-Fraktion und knapp der Hälfte der
Stimmen aus der Mitte-EVP-Fraktion wuchsen die Voten der geschlossen stimmenden
SP-, GLP- und GP-Fraktionen auf 99 an, die gegen die 90 befürwortenden Stimmen –
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darunter die geschlossen stimmende SVP-Fraktion – obsiegten (3 Enthaltungen). Die
SPK-NR wird also eine Vorlage ausarbeiten müssen. 7

Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
Stimmen keine Chance. 
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In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-
Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 8

In der Sommersession 2021 räumten die Räte die noch bestehenden Differenzen beim
indirekten Gegenvorschlag für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung aus, der
die Anliegen der Transparenzinitiative aufnehmen will. Als erstes war der Ständerat an
der Reihe. Daniel Fässler (mitte, AI), der für die SPK-SR Bericht erstattete, informierte
die Mitglieder der kleinen Kammer vorab, dass der Trägerverein der
Transparenzinitiative in einem an die Kommission gerichteten Schreiben von Ende Mai
2021 den bedingten Rückzug der Initiative in Aussicht stellte, wenn der Ständerat in
zwei der vier beim Gegenvorschlag verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Nationalrats umschwenke – bei der Höhe der Offenlegungspflicht von Zuwendungen an
Parteien und Initiativkomitees sowie bei der Regelung der Kontrollen. Beide Differenzen
wurden in der Folge ohne Diskussion gutgeheissen: Damit müssen neu Geld- oder
Sachspenden, die an Parteien oder Komitees gerichtet werden und über einem
Schwellenwert von CHF 15'000 liegen, offengelegt werden. Die Initiative hätte hier
einen Wert von CHF 10'000 und der Ständerat ursprünglich CHF 25'000 gefordert.
Bereits geeinigt hatten sich die Räte auf die Obergrenze der offenzulegenden Wahl-
und Abstimmungsbudgets von CHF 50'000. Zudem muss eine Behörde, die vom
Bundesrat noch zu bestimmen sein wird, die Einhaltung der Offenlegungspflichten und
die Vollständigkeit der eingereichten Dokumente kontrollieren und die Angaben
veröffentlichen. Auch der Ständerat war dafür, dass diese Behörde darüber hinaus
Stichprobenkontrollen durchführen muss, mit denen die Richtigkeit der Angaben
verifiziert werden soll. Der Vorschlag der SPK-SR, eine sprachliche Anpassung
hinsichtlich der Offenlegungspflicht der so genannten Mandatssteuern, also der
Abgaben, die von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern an ihre Parteien erbracht
werden, vorzunehmen, wurde ebenfalls stillschweigend gutgeheissen. Zu diskutieren
gab allerdings die letzte Differenz, nämlich die Frage, ob die Offenlegungspflicht auch
für Wahlkampfkampagnen von Ständerätinnen und Ständeräten gelten soll. Die
Mehrheit der kleinen Kammer hatte sich bei der ersten Beratung auf den Standpunkt
gestellt, dass Wahlen von Kantonsvertreterinnen und -vertretern kantonalem Recht
unterstünden und hierfür deshalb keine nationale Regel gelten dürfe.
Kommissionssprecher Daniel Fässler wies darauf hin, dass das Initiativkomitee diesen
Punkt nicht als Bedingung für den Rückzug der Initiative betrachte. Der Nationalrat
habe in seiner Debatte in der Frühjahrssession 2021 allerdings gefordert, dass alle
Mitglieder des gesamten Parlaments gleichgestellt werden müssten. Die SPK-SR schlage
eine Offenlegungspflicht nur für jene Ständeratsmitglieder vor, die auch tatsächlich
gewählt würden, erklärt Fässler den Kompromissvorschlag seiner Kommission. Nur
diese gehörten ja aufgrund der erfolgten Wahl einer Bundesbehörde an und würden
dann auch nationalem Recht unterstellt. Eine Minderheit beantragte allerdings
Festhalten am ursprünglichen Entscheid. Begründet wurde diese Position von Thomas
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Hefti (fdp, GL) damit, dass in einigen Kantonen bereits Transparenzregeln eingeführt
worden seien und man dies also getrost den Kantonen überlassen dürfe, die zudem
spezifischer auf die unterschiedlichen Wahlkampfanforderungen für den Ständerat
Rücksicht nehmen könnten. Obwohl vor allem die Ratslinke in Person von Lisa Mazzone
(gp, GE) oder Hans Stöckli (sp, BE) für die Mehrheit argumentierte und gleichberechtigte
Transparenz auch für die kleine Kammer forderte, folgte eine Mehrheit von 25 zu 19
Stimmen dem Minderheitsantrag und beharrte somit auf dieser letzten Differenz.  

Der Nationalrat befasste sich zwei Tage später somit nur noch mit der Frage, ob
Ständeratsmitglieder gleich behandelt werden sollen wie Nationalratsmitglieder. Die
SPK-NR, für die Corina Gredig (glp, ZH) das Wort ergriff, sprach sich für die Bejahung
dieser Frage aus. Der Wählerschaft diesen Unterschied zu erklären sei schwierig.
Dennoch wolle die Kommission dem Ständerat entgegenkommen und übernehme
deshalb den im Ständerat gescheiterten Vorschlag der Mehrheit der
Schwesterkommission, eine Offenlegungspflicht nur von effektiv gewählten
Kantonsvertreterinnen und -vertretern zu verlangen. Eine von Andri Silberschmidt (fdp,
ZH) angeführt Minderheit beantragte, dem ständerätlichen Entscheid zu folgen und auf
eine Offenlegung der Wahlbudgets für Ständerätinnen und Ständeräte ganz zu
verzichten, um das gesamte Projekt nicht mit einem Element zu gefährden, dass
letztlich «nicht matchentscheidend» sei. Die Mehrheit war hingegen anderer Meinung.
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zeigte sich erstaunt über die «grandiose Pirouette»
des Ständerats, der ja eigentlich den Gegenvorschlag angestossen habe, um mehr
Transparenz zu schaffen, sich selber jetzt aber davon ausnehmen wolle. Nachdem
Bundesrätin Karin Keller-Sutter versicherte, dass der Vorschlag der Offenlegungspflicht
nach erfolgter Wahl verfassungskonform sei, weil ein Ständeratsmitglied mit der Wahl
dem Bundesrecht unterstellt werde, erhielt der Kommissionsvorschlag 114 Stimmen. Die
30 Stimmen, die den Ständerat gänzlich von der Offenlegungspflicht der
Wahlkampfbudgets befreien wollten, stammten aus der FDP (21) und der SVP-Fraktion
(9). 

Damit musste eine Einigungskonferenz eingesetzt werden, die es in Anbetracht der
Ausgangslage aber relativ einfach hatte und mit 21 zu 3 Stimmen beschloss, die Version
des Nationalrats bzw. die im Ständerat abgelehnte Version der Mehrheit der SPK-SR als
Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Im Ständerat gab es zwar noch einige Stimmen,
die sich mit diesem Kompromiss nicht anfreunden konnten – so nannte Jakob Stark
(svp, TG) die Regelung einen «nicht zulässigen Kunstgriff», weil während der Wahl
kantonales Recht, nach der Wahl aber eidgenössische Recht gelte – nachdem die
Justizministerin aber davor warnte, dass die Initiative, die wohl bei einer
Volksabstimmung «grosse Chancen» hätte, wesentlich weitgehendere
Offenlegungspflichten für alle eidgenössischen Wahlen fordere, schwenkte die kleine
Kammer mit 31 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf den Kompromissvorschlag ein.
Auch der Nationalrat stimmte dem Kompromissvorschlag mit 132 zu 50 Stimmen
erwartungsgemäss zu – nur die fast geschlossene SVP-Fraktion mit Ausnahme von Lukas
Reimann (svp, SG) stimmte dagegen.

Am Schluss der Sommersession 2021 hiess der Nationalrat die Vorlage mit 139 zu 52
Stimmen (4 Enthaltungen) und der Ständerat mit 35 zu 7 Stimmen (2 Enthaltungen) gut.
In der Folge zog das Initiativkomitee sein Begehren bedingt zurück. Nach Ablauf der
Referendumsfrist kündete der Bundesrat an, das die neuen Regelung im Bundesgesetz
über die politischen Rechte im Herbst 2022 in Kraft treten sollen. 9

Weil die SPK-NR trotz anderslautender Empfehlung ihrer ständerätlichen
Schwesterkommission an ihrer Unterstützung für die Parlamentarische Initiative von
Jürg Grossen (glp, BE) festhalten wollte, musste das Anliegen im Nationalrat beraten
werden. Grossen verlangt gesetzliche Grundlagen, mit denen überprüft werden kann,
ob Titel von Gesetzen mit deren Inhalt übereinstimmen. In der Ratsdebatte machte
der Initiant einige Beispiele: Beim Bau der «zweiten Gotthardröhre» habe die
Abstimmungsfrage gelautet: «Wollen Sie die Änderung vom 26. September 2014 des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-
Strassentunnel) annehmen?». Dass es um eine zweite Röhre gegangen sei, sei aufgrund
des Titels nicht klar gewesen. Häufig würden zudem Titel ohne weitere Präzisierungen
gewählt, wie etwa «Luftfahrtgesetz. Änderung» oder «Strassenverkehrsgesetz.
Änderung». Aus Gesetzestiteln müsse klar werden, worum es gehe, damit «die
Bevölkerung die Politik [nicht] als unverständliches Buch mit sieben Siegeln»
wahrnehme. Eine Kommissionsminderheit, angeführt von Kurt Fluri (fdp, SO), sah dies
anders und argumentierte, dass das Problem nicht auf Gesetzesebene gelöst werden
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solle. Zudem könne ein Titel wohl gar nicht alle Aspekte umfassen, die wichtig seien.
Man müsse von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern erwarten können, dass sie
nicht nur die Überschrift, sondern auch den Inhalt einer Vorlage betrachteten. Die
Kommissionsmehrheit wurde in der Ratsdebatte der Sommersession 2022 von Corina
Gredig (glp, ZH) vertreten, die für mehr Transparenz und eine «bürgernahe
Gesetzgebung» warb, welche verständliche Abstimmungstitel voraussetzten. Die
Ratsmehrheit folgte der Kommissionsmehrheit. Mit 132 zu 52 Stimmen (1 Enthaltung)
beschloss der Nationalrat Folgegeben. Die geschlossene FDP.Liberale Fraktion und die
grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion unterstützten die Kommissionsminderheit. 10
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